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 Veröffentlicht am 22.04.1991

Norm

DSt 1990 ArtV Z5

DSt 1990 §47

Rechtssatz

Mit dem Inkrafttreten des DSt 1990 am 01.01.1991 ist die vor dem gemäß § 53 DSt 1872 dem in seinen Rechten

Verletzten zugestandene Beschwerdelegitimation entfallen. Seither sind selbst vor diesem Zeitpunkt erhobene

Beschwerden des Anzeigers als unzulässig geworden zurückzuweisen.
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